
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Next Akademie GmbH, Mercatorstr. 11, 49080 Osnabrück 

1. Geltung 

Unsere nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Rechtsgeschäfte mit 
Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen als Auftraggeber. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten nur 
insoweit, als Next Akademie GmbH als Auftragnehmer ihnen ausdrücklich in Textform zugestimmt hat. 

2. Leistungsbeschreibung 

Die in der Leistungsbeschreibung für den jeweiligen Auftrag aufgeführten Leistungen legen die 
Pflichten des Auftragnehmers umfassend fest. Bei einer vom Auftraggeber gewünschten Installation 
der vom Auftraggeber erworbenen Produkte durch den Auftragnehmer enthalten insbesondere 
öffentliche Äußerungen des Verkäufers und des Herstellers dieser Softwareprodukte sowie deren 
Gehilfen oder Dritten (z.B. Darstellungen von Produkteigenschaften in der Öffentlichkeit) keine die 
Leistungsbeschreibung ergänzenden oder verändernden Beschreibungen des Leistungsinhalts. 

3. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte des Auftraggebers gegenüber den Forderungen des 
Auftragnehmers aus seinen Leistungen sind ausgeschlossen, es sei denn die Gegenforderung ist 
unstreitig, rechtskräftig festgestellt oder sie beruht auf einem behaupteten Mangel der Leistung des 
Auftragnehmers. 

4. Leistungszeit, Höhere Gewalt und Arbeitskampfmaßnahmen, Verzugshaftungsbegrenzung  

(1) Vereinbarungen über eine verbindliche Leistungszeit müssen schriftlich erfolgen. Die rechtzeitige 
Leistung des Auftragnehmers setzt voraus, dass alle kaufmännischen und technischen Fragen 
zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer geklärt sind und der Auftraggeber alle ihm 
obliegenden Verpflichtungen, wie etwa Beibringung erforderlicher behördlicher Genehmigungen 
oder eine vereinbarte Anzahlung, erfüllt hat. 
(2) Ist die Nichteinhaltung von Fristen auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder 
auf ähnliche, nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Ereignisse, z.B. Streik oder Aussperrung, 
zurückzuführen, verlängern sich die Fristen um die Zeiten, während derer das vorbezeichnete 
Ereignis oder seine Wirkungen andauern. 
(3) Der Auftragnehmer haftet bei Verzug mit der Leistung in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer 
schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen des Verzugs wird die Haftung des Auftragnehmers für 
den Schadensersatz neben der Leistung auf insgesamt 5% und für den Schadensersatz statt der 
Leistung (einschließlich des Ersatzes vergeblicher Aufwendungen) auf insgesamt 5% des Wertes der 
Leistungen begrenzt. Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind – auch nach Ablauf einer 
dem Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung und der 
Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein weiterer Fall nach 
S. 1 dieses Abs. (2) gegeben ist.  



 
 

 
Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag nach Nr. 9 dieser Bedingungen bleibt 
unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

5. Rügepflicht des Auftraggebers für offensichtliche Mängel, Kostentragung bei unberechtigter 
Mängelrüge 

(1) Der Auftraggeber ist verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb von zwei Wochen nach 
Erbringung der Leistung dem Auftragnehmer anzuzeigen; zur Wahrung der Frist genügt die 
Absendung der Anzeige innerhalb der Frist. Später auftretende Mängel sind unverzüglich anzuzeigen. 
Die Mängel sind in Textform und so detailliert wie dem Auftraggeber möglich zu beschreiben. 
(2) Zeigt der Auftraggeber einen Mangel an, der gemäß der Überprüfung des Auftragnehmers nicht 
besteht, und hatte der Auftraggeber bei der Anzeige Kenntnis von dem Nichtbestehen des Mangels 
oder war er infolge Fahrlässigkeit im Irrtum hierüber, so hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer 
den entstandenen Schaden zu ersetzen. Der Auftraggeber ist berechtigt nachzuweisen, dass der 
angezeigte Mangel doch besteht. Im Rahmen der vorstehenden Bestimmungen ist der 
Auftragnehmer insbesondere berechtigt, die beim ihm entstandenen Aufwendungen, etwa für die 
Überprüfung der als mangelhaft angezeigten Leistung oder die vom Auftraggeber verlangte 
Nacherfüllung, vom Auftraggeber erstattet zu verlangen. 

6. Ausschluss der Neuherstellung 

Der Auftragnehmer ist im Rahmen der Nacherfüllung in keinem Fall zur erneuten Neuherstellung des 
Werkes verpflichtet. Das Verlangen des Auftraggebers auf Nacherfüllung hat in Textform zu erfolgen. 
Dem Auftragnehmer ist für die Nacherfüllung eine Frist von 12 Wochen einzuräumen. Schlägt die 
Nacherfüllung fehl, so steht dem Auftraggeber das Recht zu, zu mindern oder nach seiner Wahl vom 
Vertrag zurückzutreten. Unberührt bleibt das Recht des Auftraggebers, nach Nr. 7 dieser 
Bedingungen Schadensersatz zu verlangen. 

7. Haftungsausschluss 

(1) Der Auftragnehmer haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des 
Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen sowie bei einer schuldhaft 
verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Im Übrigen haftet der Auftragnehmer nur nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen 
der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder soweit der Auftragnehmer den 
Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung übernommen 
hat. Der Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein 
anderer der in Satz 1 oder Satz 2 aufgeführten Fälle gegeben ist. 
(2) Die Regelungen des vorstehenden Abs. 1 gelten für alle Schadensersatzansprüche insbesondere 
für Schadensersatz neben der Leistung und Schadensersatz statt der Leistung, und zwar gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Mängeln, der Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis oder aus unerlaubter Handlung. Sie gelten auch für den Anspruch auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen. Die Haftung für Verzug bestimmt sich jedoch nach Nr. 4 dieser 
Bedingungen, die Haftung für Unmöglichkeit nach Nr. 8 dieser Bedingungen. 
(3) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 

 



 
 

8. Begrenzte Haftung bei Unmöglichkeit 

Soweit die Leistung unmöglich ist, haftet der Auftragnehmer in Fällen des Vorsatzes oder der groben 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers oder eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers 
sowie bei einer schuldhaft verursachten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. In anderen Fällen der Unmöglichkeit beschränkt sich der 
Anspruch des Auftraggebers auf Schadensersatz neben und/oder statt der Leistung einschließlich des 
Ersatzes vergeblicher Aufwendungen insgesamt auf 5% des Wertes der Leistungen. Weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers wegen Unmöglichkeit der Leistung sind – auch nach Ablauf einer dem 
Auftragnehmer etwa gesetzten Frist zur Leistung – ausgeschlossen. Die Beschränkung und der 
Ausschluss gelten nicht bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf 
den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht zugleich ein anderer Fall nach 
Satz 1 gegeben ist. Das Recht des Auftraggebers zum Rücktritt vom Vertrag nach Nr. 9 dieser 
Bedingungen bleibt unberührt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit 
den vorstehenden Regelungen nicht verbunden. 

9. Vertretenmüssen des Rücktritts, Erklärung des Rücktritts 

(1) Der Auftraggeber kann im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen vom Vertrag nur 
zurücktreten, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Im Falle von Mängeln 
gelten statt des vorstehenden Satzes jedoch die gesetzlichen Voraussetzungen des Rücktritts. 
(2) Der Auftraggeber hat sich bei Pflichtverletzungen innerhalb einer angemessenen Frist – 
regelmäßig binnen einer Woche – nach Aufforderung des Auftragnehmers zu erklären, ob er wegen 
der Pflichtverletzung vom Vertrag zurücktritt oder auf die Leistung besteht. 

10. Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängel- und Schadensersatzansprüche 

(1) Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln – gleich aus welchem Rechtsgrund 
– beträgt ein Jahr. 
(2) Die Verjährungsfrist nach Abs. 1 gilt jedoch mit folgender Maßgabe: 
a) Die Verjährungsfrist gilt generell nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels oder soweit der Auftragnehmer eine Garantie für die Beschaffenheit der Leistung 
übernommen hat. 
b) Die Verjährungsfrist gilt auch nicht bei Bauwerken oder einem Werk, dessen Erfolg in der 
Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen für ein Bauwerk besteht. 
c) Die Verjährungsfrist gilt für Schadensersatzansprüche zudem nicht bei einer grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung, im Falle – nicht in der Erbringung einer mangelhaften Werkleistung bestehender – 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, in den Fällen einer schuldhaft verursachten 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei Ansprüchen nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 
d) Soweit in dieser Bestimmung von Schadensersatzansprüchen gesprochen wird, werden hiervon 
auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen erfasst. 
(3) Die Verjährungsfrist beginnt bei allen Schadensersatzansprüchen mit der Abnahme. (4) Soweit 
nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, bleiben die gesetzlichen Bestimmungen über den 
Verjährungsbeginn, die Ablaufhemmung, die Hemmung und den Neubeginn von Fristen unberührt. 
(5) Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend für Schadensersatzansprüche, die mit einem 
Mangel nicht im Zusammenhang stehen. 
(6) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Auftraggebers ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 



 
 

11. Rechtswahl, Gerichtsstand 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Gerichtsstand im Verkehr mit Kaufleuten ist der Sitz des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer ist 
jedoch nach seiner Wahl berechtigt, auch am Sitz des Auftraggebers zu klagen. 

(Gültig ab 12/2021) 


